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Aufhebung der Gebührenordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang American Studies 
 
 
 
 
 
Der Senat der Universität Heidelberg hat in seiner Sitzung am 12. Juni 2018 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Der Aufhebung der Gebührenordnung der Universität Heidelberg für den Master-
studiengang American Studies wird zugestimmt. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang American Studies 
 
vom 18. Juni 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag und zur Änderung des Landeshoch-
schulgesetzes vom 7. November 2017 (GBl. vom 14. November 2017, S. 584), 
hat der Senat der Universität Heidelberg am 12. Juni 2018 die nachstehende 
Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer 
und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform verwendet wer-
den. 
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I. Allgemeines 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Masterprüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 
§ 4 Module, Leistungspunkte 
§ 5 Prüfungsausschuss 
§ 6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
 Studienabschlüssen 
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
 
 
II. Masterprüfung 
 
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen für die Masterprüfung 
§ 14 Zulassungsverfahren 
§ 15 Umfang und Art der Prüfung 
§ 16 Masterarbeit 
§ 17 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 18 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 19 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 20 Wiederholung der Prüfung, Fristen 
§ 21 Masterzeugnis und Urkunde 
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III. Schlussbestimmungen 
 
§ 22 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsregeln 
 
 
 
Anlage 1: Modulübersicht 
 
 
 
I. Allgemeines 
 
 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Masterprüfung 
 
(1) Der Masterstudiengang American Studies ist ein konsekutiver Studien-
gang, der die methodischen und fachlichen Kenntnisse eines Bachelorstudiums 
in dem Fach American Studies oder einer verwandten Disziplin (Geographie, 
Geschichte, Literatur- und Kulturwissenschaft, Politikwissenschaft sowie Wirt-
schafts- und Religionsgeschichte mit Schwerpunkt USA) erweitert und vertieft 
und in besonderer Weise auf die Forschungspraxis ausgerichtet ist. 
 
 
(2) Durch die Prüfung zum „Master of Arts” soll festgestellt werden, ob die Stu-
dierenden die Zusammenhänge des Faches American Studies überblicken, die 
Fähigkeit besitzen, tiefergehende wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 
anzuwenden sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbei-
ten. 
Die Absolventen sind sodann in der Lage, amerikabezogene Phänomene, deren 
Ursachen und Folgen vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Fragestellungen 
zu analysieren. Sie kennen und nutzen dazu einschlägige wissenschaftliche und 
empirische Methoden der einzelnen Fächer und Teildisziplinen. 
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Die Absolventen sind in der Lage, amerikabezogene Phänomene präzise und 
nachvollziehbar sowohl mündlich als auch schriftlich auf Englisch darzustellen. 
Sie analysieren diese Phänomene auf der Grundlage von empirischem Material 
und Forschungsliteratur und konzentrieren die Darstellung von Forschungser-
gebnissen auf die für ihren Gegenstand und ihre Fragestellung relevanten Infor-
mationen und Forschungspositionen. 
Dabei haben die Absolventen ein multi- und interdisziplinäres Selbstverständnis 
entwickelt. Sie können amerikabezogene Erkenntnisinteressen, Recherchestra-
tegien und wissenschaftliche sowie empirische Methoden anwenden und diese 
in den interdisziplinären Dialog einbringen. Die Absolventinnen und Absolventen 
sind sich auf diese Weise des Blickwinkels unterschiedlicher Disziplinen auf die 
USA sowie der Bedeutung interdisziplinärer Brückenschläge bewusst. 
 
 
(3) Die Zulassung zum Studium wird in einer gesonderten Zulassungsordnung 
geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Universität Heidelberg den aka-
demischen Grad „Master of Arts” (abgekürzt M.A.). 
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§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Masterprüfung mit der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester. 
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester 
ist die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Mas-
terstudiums erforderliche Gesamtumfang im Pflicht- und Wahlbereich beträgt 
120 Leistungspunkte (LP/CP). 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten entfal-
len 96 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen sowie die münd-
liche Abschlussprüfung und 24 Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
 
 
(4) Für den Masterstudiengang „American Studies” ist die Beherrschung der 
englischen Sprache Voraussetzung. Die Unterrichtssprache ist in der Regel 
Englisch. Die Prüfungsleistungen sind in der Regel in englischer Sprache zu er-
bringen. 
 
 
(5) Der Nachweis über die Englischkenntnisse gemäß Abs. 4 regelt die Zulas-
sungsordnung. 
 
 
(6) Wird die Masterprüfung nicht spätestens vier Semester nach Ablauf der 
Regelstudienzeit vollständig abgelegt, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei 
denn, der Studierende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
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§ 4 Module, Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studienleistungen, die für die erfolgreiche 
Absolvierung eines Modules notwendig sind. 
 
 
(2) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung gehören zum Prü-
fungsmodul. 
 
 
(3) Es wird unterschieden zwischen 

– Pflichtmodulen: Diese müssen von allen Studierenden absolviert 
werden, 

– Wahlpflichtmodulen: Die Studierenden können aus einem begrenzten 
Bereich auswählen, 

– Wahlmodulen: Die Studierenden haben die freie Wahlmöglichkeit in-
nerhalb des Modulangebotes des Faches. 

 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle vorgesehenen Teilleistungen 
innerhalb des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sein 
(= Modulteilnoten). 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden Leis-
tungspunkte vergeben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem zeitlichen Ar-
beitsaufwand für den Studierenden von ca. 30 Stunden. 
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§ 5 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben ist der Prüfungsausschuss der Philosophischen Fakul-
tät zuständig. Er besteht aus zwei Hochschullehrern und einem Vertreter der 
akademischen Mitarbeiter. In den Prüfungsausschuss soll ein Studierender mit 
beratender Stimme aufgenommen werden. Der Vorsitzende und die Stellvertre-
tung sowie die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakul-
tätsrat auf jeweils zwei Jahre bestellt. Die Amtszeit des Studierenden beträgt ein 
Jahr. Der Vorsitzende und die Stellvertretung müssen Hochschullehrer sein. 
 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prü-
fungsordnung eingehalten werden und gibt Anregungen zur Reform des Studien-
plans und der Prüfungsordnung. Er bestellt die bei den Prüfungen mitwirkenden 
Prüfer und Beisitzer. Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung auf den Vorsit-
zenden oder an einen an einem Institut Beauftragten übertragen. Er kann zu al-
len die Prüfungen betreffenden Fragen angerufen werden. 
 
 
(3) Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet 
die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann weitere Aufgaben des Prüfungsausschusses 
auf den Vorsitzenden oder an einen an einem Institut Beauftragten jederzeit wi-
derruflich übertragen, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 
Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrichten. 
 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. Der Studierendenvertreter darf nur teilnehmen, 
wenn der Prüfling einverstanden ist. 
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(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer und Beisitzer unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
(7) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des Vorsit-
zenden sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit Begründung mitzuteilen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(8) Das Gemeinsame Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät und der Neu-
philologischen Fakultät unterstützt den Prüfungsausschuss und führt dessen 
Entscheidungen aus. 
 
 
 
§ 6 Prüfer und Beisitzer 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer, Hochschul- und Privatdozenten bzw. Hochschullehrerinnen, Hoch-
schul- und Privatdozentinnen sowie Akademische Mitarbeiter bzw. Akademische 
Mitarbeiterinnen, denen die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, befugt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die 
entsprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer. 
 
 
(3) Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Master-
prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Der Prüfling kann für die Masterarbeit einen Prüfer vorschlagen; ein 
Rechtsanspruch auf Zuweisung eines bestimmten Prüfers wird dadurch nicht be-
gründet. 
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(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling 
die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(6) Prüfungsberechtigte können – ihr Einverständnis vorausgesetzt – auch bis 
zu zwei Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg vom Prüfungsaus-
schuss zu Prüfern bestellt werden. 
 
 
 
 
§ 7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie 

Studienabschlüssen 
 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in Studien-
gängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und 
Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wor-
den sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen 
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die 
ersetzt werden. Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ab-
legen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulas-
sung zur Promotion. § 15 Absatz 3 und 4 LBG bleibt unberührt. 
 
 
(2) Die an einer anderen deutschen Hochschule derselben Hochschulart in 
dem gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprü-
fung wird anerkannt. Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird 
wie das entsprechende Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
 
(3) Es obliegt dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über die an-
zuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die 
das Anerkennungsverfahren durchführt. 
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(4) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland 
mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenz-
abkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von Absatz 1 und 
§ 29 Absatz 2 Satz 5 LHG begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenz-
abkommen vor. 
 
 
(5) Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage eines Leistungs-
punktesystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter Leistungen auf 
gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder anderer Hochschulen er-
möglicht; Entsprechendes gilt für Berufsakademien, soweit Gleichwertigkeit ge-
geben ist. 
 
 
(6) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn 

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 
Voraussetzungen erfüllt sind, 

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähig-
keiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und 

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung über-
prüft worden sind. 

 
Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen 
höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. Die Abschlussarbeit 
und die mündliche Abschlussprüfung sind von der Anerkennung ausgeschlos-
sen. Wenn für die Anerkennung bestimmter Kenntnisse und Fähigkeiten erfor-
derliche einzelne Leistungen fehlen, können diese im Verlauf des Studiums 
nachgeholt werden. Der Prüfungsausschuss kann eine Einstufungsprüfung vor-
sehen. 
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(7) Bei Kontaktstudien können für Studien- und Prüfungsleistungen Leistungs-
punkte vergeben werden. Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kon-
taktstudien auf ein Hochschulstudium gelten Absatz 2 und 5 sowie Absatz 6 Satz 
1 Nummer 1 entsprechend. Für die Anrechnung von außerhalb des Hochschul-
systems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Kontaktstudien gilt Ab-
satz 6 entsprechend. 
 
 
(8) Die Entscheidung nach Abs. 7 trifft der Prüfungsausschuss oder eine vom 
Prüfungsausschuss gemäß § 5 Abs. 4 beauftragte Person. 
 
 
 
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, wenn 
der Prüfling zu einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht erscheint, o-
der wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 
gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erbracht 
wird. 
 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaub-
haft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings oder eines von ihm überwie-
gend allein zu versorgenden Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes 
gefordert werden. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin an-
beraumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen. 
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(3) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die Able-
gung von Prüfungen sowie die Anmeldung und Abgabe der Masterarbeit vom 
Prüfling zu vertreten ist, hat der Prüfungsausschuss die Schutzbestimmungen 
entsprechend dem Mutterschutzgesetz und den gesetzlichen Bestimmungen 
über die Elternzeit zu beachten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen. 
Entsprechendes gilt für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Er-
krankungen sowie für Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne 
von § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes. 
 
 
(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die 
betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Wer den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem bzw. der jeweiligen 
Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen. 
 
 
(5) Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, dass 
die Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
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§ 9 Arten der Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen (gegebenenfalls in elektronischer 
Form). 

 
 

(2) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen 
länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in 
der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
zu erbringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studien-
leistungen. 
 
 
 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen 
in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, 
ob ein entsprechendes Grundlagenwissen vorhanden ist und ob der Prüfling 
über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden vor einem Prüfer oder einer Prüfe-
rin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers oder einer sachkundigen Beisit-
zerin abgelegt. Der Prüfer oder die Prüferin ist in der Regel der Leiter oder die 
Leiterin der zugrundeliegenden Lehrveranstaltung. 
 
 
(3) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt bei Einzelprüfungen 
zwischen 10 und 60 Minuten, bei Gruppenprüfungen sollten auf jeden Prüfling 
10 bis 60 Minuten entfallen. 
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§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In den schriftlichen Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass 
er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden 
des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 
 
 
(2) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 30 und 180 Minuten. Mul-
tiple-Choice-Fragen sind zulässig. 
 
 
(3) Multiple-Choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den Prü-
fungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung gestellt. Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung vermittelten 
Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor 
Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannten Verant-
wortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 formulierten 
Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsauf-
gaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte An-
zahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist von der 
verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsauf-
gaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl der durchschnitt-
lich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % 
unterschreitet (Gleitklausel). 
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Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Bestehens-
grenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie folgt 
zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die 
Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
Prozent entspricht  Note 

≥ 50 – 55    4,0 

> 55 – 60    3,7 

> 60 – 65    3,3 

> 65 – 70    3,0 

> 70 – 75    2,7 

> 75 – 80    2,3 

> 80 – 85    2,0 

> 85 – 90    1,7 

> 90 – 95    1,3 

> 95 – 100    1,0 
 
 
(4) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat der Prüfling zu versichern, dass er die Hausarbeit selbständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
 
 
(5) Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen soll sechs 
Wochen nicht überschreiten. 
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§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über den 
     durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen 
     Anforderungen entspricht; 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
     Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
      den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote entspre-
chend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. Ist in einem Modul nur eine Mo-
dulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulabschlussprüfung 
die Note für dieses Modul. 

(3) Die Gesamtnote berechnet sich gemäß § 19 Abs. 2 über die Modulnoten, 
die entsprechend ihrer Leistungspunkte gewichtet werden. Die Masterarbeit so-
wie die mündliche Abschlussprüfung werden mit dem Faktor 2 gewichtet. 
 
 
(4) Die Modulendnoten und die Gesamtnote der Bachelorprüfung lau-
ten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5   sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5  gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5  befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0  ausreichend 
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(5) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Mas-
terprüfung gemäß Abs. 4 wird nur die erste Stelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 
(6) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle vorgesehenen Prü-
fungsleistungen mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Mo-
dulnoten sowie die Note der Masterarbeit und der mündlichen Abschluss-
prüfung mit ihren numerischen Werten vor einer Rundung gemäß Abs. 4 
herangezogen und gemäß Abs. 3 gewichtet. 
 
 
(7) Die Studierenden, die die entsprechende Prüfungsleistung erfolg-
reich abgelegt haben, erhalten zusätzlich zu der Abschlussnote nach 
deutschem System eine relative Note entsprechend der nachfolgenden 
Bewertungsskala: 

A die besten 10 % 

B die nächsten 25 % 

C die nächsten 30 % 

D die nächsten 25 % 

E die nächsten 10 % 

Als Grundlage für die Berechnung der relativen Note sind je nach Größe 
des Abschlussjahrgangs außer dem Abschlussjahrgang mindestens zwei 
vorhergehende Jahrgänge als Kohorten zu erfassen. Die ECTS-Note ist 
als Ergänzung für Studienabschlüsse obligatorisch, für einzelne Module 
kann sie – soweit dies möglich und ein entsprechender Bedarf gegeben 
ist – fakultativ ausgewiesen werden. 
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II. Masterprüfung 
 
 
 
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen für die Masterprüfung 
 
(1) Zu einer Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang American Stu-
dies eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang American Studies o-
der in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt nicht verloren hat. 

 
 

(2) Für die Zulassung zur Masterprüfung sind zusätzlich Nachweise über im 
Rahmen des Masterstudiengangs erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen im 
Umfang von mindestens 56 Leistungspunkten vorzulegen. 
 
 
 
§ 14 Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Vorsitzenden bzw. die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 13 genannten Zulassungs-
voraussetzungen, 

2. eine Erklärung, ob der Prüfling in einem Masterstudiengang American 
Studies oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung nicht bestanden hat oder 
sich in einem Prüfungsverfahren befindet. 

 
 
(2) Kann der Prüfling die erforderlichen Nachweise nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise beibringen, so kann der Prüfungsausschuss gestatten, die Nach-
weise auf andere Art zu führen. 
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(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 13 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig oder 

3. der Prüfling eine Masterprüfung im Studiengang American Studies oder 
in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
endgültig nicht bestanden oder seinen Prüfungsanspruch verloren hat 
oder 

4. der Prüfling sich im Studiengang American Studies oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt in einem 
laufenden Prüfungsverfahren befindet. 

 
 
 
§ 15 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 1 aufgeführten Modulen 
und Lehrveranstaltungen,  

2. der erfolgreichen Teilnahme am Forschungskolloquium, 

3. der mündlichen Abschlussprüfung, 

4. der Masterarbeit. 
 
 

(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden im Rahmen der jeweiligen Lehrver-
anstaltung abgelegt und erfolgen schriftlich oder mündlich. Art und Dauer der 
Prüfungsleistung werden vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt und spätes-
tens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben.  
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§ 16 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Bereich der American Studies 
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit wird auf Vorschlag des Prüflings von einem 
Prüfer gemäß § 6 Abs. 1 ausgegeben und betreut. Die Ausgabe und der Zeit-
punkt der Ausgabe des Themas sind bei dem oder der Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses aktenkundig zu machen. Der Prüfling hat keinen Anspruch 
auf Zuweisung des vorgeschlagenen Themas. 
 
 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückge-
geben werden. 
 
 
(4) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt 4 Monate. In 
Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem 
Betreuer bzw. der Betreuerin um bis zu 2 Monate verlängert werden. Wird die 
Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend” 
(5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu ver-
treten. 
 
 
(5) Die Arbeit ist in englischer Sprache anzufertigen. 
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§ 17 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in drei Exemplaren und in digitaler Form fristgemäß 
beim Prüfungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 

(2) Der Masterarbeit ist eine Versicherung des Prüflings beizufügen, dass 

1. er die Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel 
als die  angegebenen benutzt hat; 

2. die Masterarbeit nicht anderweitig als Prüfungsleistung verwendet wor-
den ist; 

3. die Masterarbeit noch nicht veröffentlicht worden ist. 
 
 
(3) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern bewertet, von denen einer in der 
Regel Hochschullehrer, Hochschul- oder Privatdozent sein sollte bzw. ein akade-
mischer Mitarbeiter, dem die Prüfungsbefugnis aufgrund langjähriger erfolgrei-
cher Lehrtätigkeit übertragen wurde. Wissenschaftliche Assistenten, wissen-
schaftliche Mitarbeiter sowie Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben können nur dann ausnahmsweise als Prüfer bestellt werden, wenn nicht 
genug Prüfungsberechtigte zur Verfügung stehen. Der erste Prüfer soll der Be-
treuer der Arbeit sein. Der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestimmt; 
der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begrün-
det. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
 
(4) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen;  
§ 12 gilt entsprechend. Bei Abweichungen von mehr als einer Note setzt der Prü-
fungsausschuss nach Anhören beider Prüfer die Note der Masterarbeit fest. Er 
kann in diesen Fällen einen dritten Prüfer hinzuziehen. 
 
 
(5) Lautet eine der beiden Bewertungen auf „nicht ausreichend” (5,0) so 
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Verfahren. Lauten beide 
Bewertungen auf „nicht ausreichend” (5,0), so ist die Masterarbeit nicht bestan-
den. 
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§ 18 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung wird in zwei der am HCA angebotenen 
Schwerpunktfächer abgelegt. Sie soll zeigen, dass der Prüfling die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling 
über ein breites Grundlagenwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenz-
ten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor zwei Prüfern abgelegt. Der Prüf-
ling hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Na-
men der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens sechs Wochen nach 
Ablegen der letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 15 Abs. 1 
Nr. 1 abgelegt sein. Bei Versäumen dieser Frist gilt die mündliche Abschlussprü-
fung als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die 
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Für die mündliche Abschlussprüfung kann der Prüfling mit Einverständnis 
der Prüfenden zwei Themen pro Disziplin vorschlagen, aus deren Gebiet geprüft 
wird. 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt pro Disziplin etwa 30 
Minuten; Teilprüfungen sind möglich. 
 
 
(6) Die Prüfung wird in der Regel in englischer Sprache durchgeführt. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
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§ 19 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen 
gemäß § 15 Abs. 1 mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden 
sind. 
 
 
(2) Die Berechnung der Gesamtnote erfolgt gemäß § 12 Abs. 3. 
 
 
 
§ 20 Wiederholung der Prüfung, Fristen 
 
(1) Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 
 
 
(2) Prüfungsleistungen und die Masterarbeit können, wenn sie mit „nicht aus-
reichend” (5,0) bewertet wurden, einmal wiederholt werden. Fehlversuche an an-
deren Universitäten sind dabei anzurechnen. 
 
 
(3) Nicht bestandene mündliche oder schriftliche Prüfungsleistungen müssen 
zum nächsten angebotenen Prüfungstermin wiederholt werden. Nimmt der Prüf-
ling den Termin nicht wahr, verliert er den Prüfungsanspruch, es sei denn, er hat 
das Versäumnis nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss 
auf Antrag des Prüflings. Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt 
zum Ausschluss aus dem Studium, bei Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen 
kann das Nichtbestehen durch die erfolgreiche Absolvierung eines anderen Mo-
duls ausgeglichen werden. 
 
 
(4) Eine mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertete Masterarbeit muss spätes-
tens vier Wochen nach Mitteilung über das Nichtbestehen mit einem neuen 
Thema begonnen werden. Bei Versäumen dieser Frist gilt die Masterarbeit mit 
„nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die Fristüberschreitung ist 
vom Prüfling nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss auf 
Antrag. §§ 16 und 17 gelten entsprechend. 
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(5) Ist die Masterprüfung in Teilen nicht bestanden oder gilt sie in Teilen als 
nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Prüf-
ling hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft geben 
muss, ob, gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist 
die nicht bestandenen Prüfungsteile wiederholt werden können. Der Bescheid ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(6) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses dem Prüfling hierüber einen schriftlichen Bescheid, 
der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag und gegen 
Vorlage der Exmatrikulationsbescheinigung stellt der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses außerdem eine schriftliche Bescheinigung aus, die die Noten der 
erbrachten sowie die fehlenden Prüfungsleistungen enthält und die erkennen 
lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 
 
 
 
§ 21 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Nach bestandener Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb 
von 4 Wochen, eine Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades 
„Master of Arts” in einer zweisprachigen (deutsch-englischen) Fassung ausge-
stellt. 
 
 
(2) Zugleich mit der Urkunde wird ein Zeugnis (Transcript of Records) aus-
gestellt, das die Bezeichnungen der Lehreinheiten, das Thema der Masterarbeit, 
die in den Lehreinheiten und der Masterarbeit erreichten Noten, die Gesamtnote 
und die Notenskala enthält. 
 
 
(3) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und engli-
scher Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und 
Studienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supple-
ment Model“ festgelegten Rahmen hält. 
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(4) Als Datum der Urkunde und des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. Die Urkunde und das Zeugnis 
werden vom Studiendekan der Philosophischen Fakultät und vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät verse-
hen. 
 
 
 
III. Schlussbestimmungen 
 
 
 
§ 22 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Er-
bringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz 
oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht er-
füllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben. 
 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu 
erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die zugehörige „Master of Arts”- 
Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für nicht be-
standen erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlos-
sen. 
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§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf schriftlichen An-
trag in angemessener Frist Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der An-
trag ist innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stel-
len. Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit 
der Einsichtnahme. 
 
 
 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsregeln 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am ersten Tag des auf die Veröffent-
lichung im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
(2) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und 
Prüfungsordnung bereits für den Masterstudiengang American Studies an der 
Universität Heidelberg eingeschrieben sind, gelten auf Antrag noch bis zu fünf 
Semester nach Inkrafttreten die bisherigen Regelungen. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 18.06.2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 Modulübersicht M.A. in American Studies 
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Schwerpunktmodul I 
(14 LP) 

Disziplin I 

 

1 MA-Seminar 

1 Veranstaltung 

 

Schwerpunktmodul II 
(14 LP) 

Disziplin II 

 

1 Seminar für MA 

1 Veranstaltung 
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Die Module und Lehrveranstaltungen im Masterstudiengang American Studies 
gliedern sich in Pflicht- und Wahlpflichtmodule.  
Nähere Regelungen zu Art und Inhalt von Lehrveranstaltungen, den SWS, den 
Leistungspunkten, dem empfohlenen Semester, in dem die jeweiligen Lehrver-
anstaltungen absolviert werden sollen, sowie dazu, ob es sich jeweils um ein 
Pflicht- oder ein Wahlpflichtmodul handelt, trifft das Modulhandbuch. 
 
A1 Pflichtmodule 
 
Folgende Pflichtmodule sind für ein erfolgreiches Studium nachzuweisen: 

 Methoden-Modul (4 SWS / 8 LP): 

– Theories & Issues 

– Academic Writing 

 Interdisziplinaritätsmodul (6 SWS / 10 LP): 

– Interdisziplinäres Seminar 

– MAS Kolloquium 1 

– MAS Kolloquium 2 

 Modul „Mobilitätsfenster” (6 LP) 

 Praktikum/Auslandsstudium/Durchführung studentischer Lehr- und Studi-
enangebote 

 Prüfungsmodul (34 LP): 

– Forschungskolloquium (2 LP) 

– M.A. Arbeit (24 LP) 

– Mündliche Abschlussprüfung (8 LP)  
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A2 Wahlpflichtmodule 
 
Neben den Pflichtmodulen sind für ein erfolgreiches Studium fünf Wahlpflichtmo-
dule (zwei Schwerpunktmodule, ein Forschungsmodul, das Flexibilitätsmodul 
und das Modul „Übergreifende Perspektiven”) zu absolvieren. Diese sind aus 
dem nachstehenden Angebot zu wählen. 

 Schwerpunktmodul Geographie (4 SWS / 14 LP): 

– Vorlesung 

– Seminar/Übung 

 Schwerpunktmodul Geschichte (4 SWS/14 LP): 

– Oberseminar 

– Vorlesung/Übung 

 Schwerpunktmodul Literatur (4 SWS/14 LP): 

– Seminar 

– Vorlesung/Übung 

 Schwerpunktmodul Politik (4 SWS/14 LP): 

– Seminar 

– Vorlesung 

 Schwerpunktmodul Religion (4 SWS/14 LP): 

– Seminar 

– Vorlesung/Übung 

 Forschungsmodul Geographie (4 SWS/14 LP): 

– Seminar/Übung 

– Independent Study 

 Forschungsmodul Geschichte (4 SWS/14 LP): 

– Oberseminar 

– Independent Study 
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 Forschungsmodul Literatur (4 SWS/14 LP): 

– Seminar 

– Independent Study 

 Forschungsmodul Politik (4 SWS/14 LP): 

– Seminar 

– Independent Study 

 Forschungsmodul Religion (4 SWS/14 LP): 

– Oberseminar 

– Independent Study 

 Flexibilitätsmodul (6 SWS/12 LP): 

 2 Veranstaltungen aus Disziplinen der American Studies 

 Modul Übergreifende Perspektiven (4 SWS/8 LP): 

 2 Veranstaltungen außerhalb der American Studies 
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Aufhebung des weiterbildenden Masterstudienganges 
Health Economics 
 
 
 
 
 
Der Senat der Universität Heidelberg hat in seiner Sitzung am 06. Februar 2018 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Der Aufhebung des Masterstudienganges Health Economics zum Wintersemes-
ter 2018/2019 wird zugestimmt. Den bereits für diesen Studiengang eingeschrie-
benen Studierenden wird garantiert, dass sie ihr Studium abschließen können. 
Die Aufrechterhaltung des Lehrangebotes und eine Regelung durch Übergangs-
fristen sind hierfür nicht erforderlich. 
 
 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat der Aufhebung mit 
Erlass vom 29. Mai 2018 (Az.: 42-7821.2-23-8/2/1) zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
gez. Anja Maria Münz 

Dezernat 2 
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Dritte Satzung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
zur Änderung der Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Mittelalterstudien 
 
vom 18. Juni 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag und zur Änderung des Landeshoch-
schulgesetzes vom 7. November 2017 (GBl. vom 14. November 2017, S. 584), 
hat der Senat der Universität Heidelberg am 12. Juni 2018 die nachstehende 
dritte Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für 
den Masterstudiengang Mittelalterstudien vom 8. Februar 2007 (Mitteilungsblatt 
des Rektors vom 12. Februar 2007, S. 423), zuletzt geändert am 28. September 
2016 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. September 2016, S.775), beschlos-
sen. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Artikel 1 
 
1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Geschichte” die Worte „Histori-
sche Grundwissenschaften” eingefügt. 
 
 
2. In § 4 Abs. 6 werden nach den Worten „Am Ende eines jeden Semesters 
wird“ die Worte „auf Antrag der bzw. des Studierenden” eingefügt. 
 
 
3. In § 8 Abs. 2 Satz 2 wird der 2. Halbsatz „in Zweifelsfällen kann das Attest 
einer von der Universität benannten Ärztin oder eines Arztes verlangt werden” ge-
strichen. 
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4. In § 9 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Behinderungen” durch die Worte „ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen” ersetzt. 
 
 
5. In § 13 Abs. 1 Nr. 2 werden nach „Mittelalterstudien” die Worte „oder in ei-
nem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt” eingefügt.  
 
 
6. In § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 3 werden nach „Mittelalterstu-
dien” die Worte „oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt” eingefügt. 
 
 
7. In Anlage 1 wird die Übersicht „Grundstruktur” wie folgt neu gefasst: 
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Grundstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fachschwerpunkt: 
30 LP 

Fachbezogen definiert 
 
Wählbar sind folgende Schwer-
punkte: 

– Mittelalterliche Geschichte 

– Mittelalterliche Kunstge-
schichte 

– Romanische Philologie des 
Mittelalters 

– Germanistische Mediävistik 

– Jüdische Studien (Mittelalter) 

 
2. Fachschwerpunkt: 

20 LP 
Fachbezogen definiert 

 
Wählbar sind folgende Schwer-
punkte: 

– Mittelalterliche Geschichte 

– Historische Grundwissen-
schaften (Mittelalter) 

– Lateinische Philologie des 
Mittelalters 

– Mittelalterliche Kunstge-
schichte 

– Romanische Philologie des 
Mittelalters 

– Germanistische Mediävistik 

– Jüdische Studien (Mittelalter) 

 
Grundwissenschaften: 

10 LP 
 

– 4 LP Lektüre und Interpre-
tation mittellateinischer 
Texte 

– 4 LP Veranstaltung aus 
dem Kanon „Grundwissen-
schaften” 

– 2 LP Vorlesung „Grundwis-
senschaften” oder Übung 
„Historische Grundwissen-
schaften” 

Masterarbeit: 30 LP 
(im 1. Fachschwerpunkt) 

Wahlbereich: 
Interdisziplinäre 

Kompetenzen 
30 LP 

 
Davon: 

– sind mindestens 10 LP aus 
mindestens zwei der übrigen 
am Studiengang beteiligten 
Fächer zu wählen, die nicht 
als 1. oder 2. Fachschwer-
punkt gewählt werden; 

– können bis zu weitere 10 LP 
aus dem 2. Fachschwerpunkt 
gewählt werden (außer in den 
Historischen Grundwissen-
schaften); 

– können bis zu 10 LP aus me-
diävistischen Angeboten an-
derer Fächer gewählt werden, 
die nicht am Studiengang be-
teiligt sind (darunter v.a. 
Rechtsgeschichte, Musikwis-
senschaft, Theologie, Religi-
onswissenschaft, Philosophie, 
Englische Philologie) 
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Artikel 2 
 
1. Die vorstehenden Änderungen treten am ersten Tag des auf die Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
2. Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung be-
reits für den Masterstudiengang Mittelalterstudien an der Universität Heidelberg 
eingeschrieben sind, gelten noch bis zu 6 Semester die bisherigen Regelungen. 
Diese Studierenden können auf Antrag ihr Studium nach den neuen Regelungen 
fortsetzen. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 18.06.2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Dritte Satzung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
zur Änderung der Zulassungsordnung 
der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang 
Mittelalterstudien 
 
vom 18. Juni 2018 
 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2, 60 Abs. 2 Nr. 2 und 59 Abs. 1 in Verbindung mit § 29 
Abs. 2 S. 4 und 5, Abs. 4 S. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 
(GBl. 2005, S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zum Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag und zur Änderung des Landeshochschulgesetzes 
vom 7. November 2017 (GBl. vom 14. November 2017, S. 584), hat der Senat der 
Universität Heidelberg am 12. Juni 2018 die nachstehende dritte Satzung zur Än-
derung der Zulassungsordnung der Universität Heidelberg für den Masterstudien-
gang Mittelalterstudien vom 21. Mai 2007 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 
25. Juni 2007, S. 1743 ff), zuletzt geändert am 9. Mai 2011 (Mitteilungsblatt des 
Rektors vom 12.05.2011, S. 341 f), beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
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Artikel 1 
 
1. In § 3 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Geschichte” die Worte „Histori-
sche Grundwissenschaften” eingefügt.  
 
 
2. In § 3 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Zulassungsausschuss” die 
Worte „nach einer Feststellungsprüfung” eingefügt. 
 
 
3. § 5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  
 

(1) der Zulassungsausschuss besteht aus je einem/einer Vertreter/in der 
am Studiengang beteiligten Fächer, mindestens jedoch aus fünf Mit-
gliedern.“  

 
 
 
Artikel 2 
 
Die vorstehenden Änderungen treten am auf die Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt des Rektors folgenden Tag in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 18.06.2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Einrichtung des weiterbildenden Masterstudienganges 
Social Protection zum Wintersemester 2018/2019 
 
 
 
 
 
Der Senat der Universität Heidelberg hat in seiner Sitzung am 06. Februar 2018 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Der Einrichtung des Masterstudienganges „Social Protection” zum Wintersemester 
2018/2019 wird zugestimmt. 
 
 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat der Einrichtung mit 
Erlass vom 29. Mai 2018 (Az.: 42-7821.2-23-89/1/1) zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
gez. Anja Maria Münz 
  Dezernat 2 
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Gebührenordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Social Protection 
 
vom 18. Juni 2018 
 
 
 
Aufgrund von §§ 2 Abs. 2 und 13 Abs. 1 Landeshochschulgebührengesetz, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landeshochschul-
gebührengesetzes vom 9. Mai 2017 (GBl. vom 16. Mai 2017, S. 245 ff), in Verbin-
dung mit § 19 Abs. 1 Nr. 10 Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Landes-
hochschulgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 9. Mai 2017 (GBl. vom 
16. Mai 2017, S. 245 ff), hat der Senat der Universität Heidelberg am 6. Februar 
2018 die nachstehende Gebührenordnung der Universität Heidelberg für den 
Masterstudiengang Social Protection beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
Die Universität Heidelberg hat beschlossen, den weiterbildenden Double-Degree-
Masterstudiengang Social Protection an der Medizinischen Fakultät Heidelberg 
gemeinsam mit der National Economics University, Faculty of Insurance, Institute 
of Public Policy and Management (IPPM), Hanoi, Vietnam sowie der Universitas 
Indonesia, School of Strategic and Global Studies, Jakarta, Indonesien einzurich-
ten. Hierzu wird die folgende Gebührenordnung erlassen. 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies 
gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen 
und Titeln. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg erhebt Studiengebühren im weiterbildenden Masterstu-
diengang Social Protection der Universität Heidelberg, der National Economics 
University, Hanoi und der Universitas Indonesia, Jakarta nach dieser Satzung. 
Die Erhebung von Studiengebühren durch die National Economics University, 
Hanoi und die Universitas Indonesia, Jakarta sowie des Verwaltungskostenbei-
trags nach § 12 Landeshochschulgebührengesetz und von Beiträgen nach dem 
Studentenwerksgesetz bleiben hiervon unberührt. 
 
 
 
§ 2 Höhe der Studiengebühr 
 
(1) Die Studiengebühr für das Studium an der Universität Heidelberg beträgt 
10.800,- Euro. Die Wiederholung nicht bestandener Prüfungen findet in begrün-
deten Fällen online statt; Gebühren fallen hierfür nicht an. 
 
 
(2) Die Studiengebühren für das Studium an der National Economics Univer-
sity, Hanoi bzw. der Universitas Indonesia, Jakarta regeln diese Universitäten je-
weils durch eigene Satzungen. 
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§ 3 Zahlungsverpflichtung, Fälligkeit 
 
(1) Zur Zahlung der Studiengebühr nach § 2, des Verwaltungskostenbeitrags 
sowie der Beiträge nach dem Studentenwerksgesetz ist verpflichtet, wer seine 
Immatrikulation in den Studiengang an der Universität Heidelberg beantragt. 
 
 
(2) Die Gebühr wird zu Beginn des zweiten Fachsemesters zur Zahlung fällig. 
Das Nähere bestimmt der Gebührenbescheid. 
 
 
 
§ 4 Inkrafttreten  
 
Diese Gebührenordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mittei-
lungsblatt des Rektors in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 18.06.2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Social Protection 
 
vom 18. Juni 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
zur Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 
9. Mai 2017 (GBl. vom 16. Mai 2017, S. 245 ff), hat der Senat der Universität Hei-
delberg am 6. Februar 2018 die nachstehende Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Social Protection beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
Die Universität Heidelberg hat beschlossen, den weiterbildenden Double-Degree-
Masterstudiengang Social Protection an der Medizinischen Fakultät Heidelberg 
gemeinsam mit der National Economics University, Faculty of Insurance, Institute 
of Public Policy and Management (IPPM), Hanoi, Vietnam sowie der Universitas 
Indonesia, School of Strategic and Global Studies, Jakarta, Indonesien einzurich-
ten. Hierzu wird die folgende Studien- und Prüfungsordnung erlassen. 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies 
gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen 
und Titeln. 
 
 
  



476 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 7 / 2018 
29.06.2018 

Abschnitt I: Allgemeines 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeiten, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 
§ 4 Module, Leistungspunkte, Notenliste 
§ 5 Prüfungsausschüsse 
§ 6 Prüfer und Beisitzer 
§ 7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studien- 

abschlüssen 
§ 8 Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung, Täuschung 
§ 9 Arten von studienbegleitenden Prüfungen 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungen 
§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 13 Wiederholung von Prüfungen, Fristen, Verlust des Prüfungsanspruchs 
 
 
 
Abschnitt II: Masterprüfung 
 
§ 14 Umfang und Art der Masterprüfung 
§ 15 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 16 Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren zur Masterarbeit 
§ 17 Masterarbeit 
§ 18 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 19 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 20 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 21 Masterzeugnis und Urkunde 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 22 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 23 Einsicht in Prüfungsunterlagen, Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen 
§ 24 Inkrafttreten 
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Abschnitt I: Allgemeines 
 
 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfungen 
 
(1) Die Universität Heidelberg führt zusammen mit der National Economics Uni-
versity, Hanoi, Vietnam sowie der Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesien (im 
Folgenden auch zusammenfassend als „asiatische Universitäten” bezeichnet) 
den Masterstudiengang Social Protection zum Erwerb von Kenntnissen und Fer-
tigkeiten im Bereich soziale Sicherung durch. 
 
 
(2) Durch die Prüfung zum Master of Science in Social Protection soll festge-
stellt werden, ob die Studierenden zur qualifizierten Berufsausübung im Bereich 
Soziale Sicherung befähigt sind. Mit der Prüfung soll im Einzelnen nachgewiesen 
werden, ob die Studierenden die notwendigen gründlichen Fachkenntnisse und 
erworben haben, komplexe Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Fachge-
biete und zwischen den Disziplinen zu durchdringen und die Fähigkeit besitzen, 
die berufsspezifischen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden selbstän-
dig anzuwenden. 
 
 
(3) Die Zulassung zum Studium wird in einer gesonderten Zulassungsordnung 
geregelt.  
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleihen die Universität Heidelberg und jeweils 
eine der beiden in § 1 Abs. 1 genannten asiatischen Universitäten gemeinschaft-
lich den Doppelabschluss (double degree) Master of Science (abgekürzt M.Sc.). 
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§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Masterprüfung drei Semester. Der Studiengang soll als Vollzeitstudi-
engang absolviert werden. Der erste und dritte Studienabschnitt (Foundational 
bzw. Specialized Studies) sowie die Masterprüfung werden entweder an der Nati-
onal Economics University, Hanoi oder an der Universitas Indonesia, Jakarta ab-
solviert, der zweite Studienabschnitt (Advanced Studies) an der Universität Hei-
delberg. 
 
 
(2) Der für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums erforderliche Ge-
samtumfang der Leistungen beträgt 90 Leistungspunkte nach European Credit 
Transfer System (im Folgenden ECTS) bzw. 63 Leistungspunkte nach Asian Cre-
dit Transfer System (im Folgenden ACTS). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den nach Abs. 2 erforderlichen 
Leistungspunkten entfallen  

– 30 Leistungspunkte nach ECTS bzw. 21 Leistungspunkte nach ACTS auf 
die im ersten Studienabschnitt (Foundational Studies) an einer der bei-
den asiatischen Universitäten zu erbringenden Leistungen, 

– 30 Leistungspunkte nach ECTS bzw. 21 Leistungspunkte nach ACTS auf 
die im zweiten Studienabschnitt (Advanced Studies) an der Universität 
Heidelberg zu erbringenden Leistungen einschließlich einer obligatori-
schen Praktikumsphase, 

– 20 Leistungspunkte nach ECTS bzw. 14 Leistungspunkte nach ACTS auf 
die im dritten Studienabschnitt (Specialized Studies) an derjenigen asiati-
schen Universität, an welcher bereits der erste Studienabschnitt absol-
viert wurde, zu erbringenden Leistungen und 

– 10 Leistungspunkte nach ECTS bzw. 7 Leistungspunkte nach ACTS auf 
die Masterarbeit. 
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(4) Beginn und Ende des Studienganges sowie die Zeiten für Unterricht und 
Feldforschung folgen nicht dem Semesterplan der beteiligten drei Universitäten. 
Das erste Semester beginnt jeweils am 1. September des Jahres, in welchem die 
Zulassung zu dem Studiengang erfolgte, das zweite Semester jeweils am 1. März 
des folgenden Jahres und das dritte Semester jeweils am 1. September dessel-
ben Jahres. Als Ende gilt der Tag der Abgabe der Masterarbeit.  
 
 
(5) Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch. 
 
 
 
§ 4 Module, Leistungspunkte, Notenliste 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die eine oder mehrere Lehrveranstaltungen sowie die Studien- und 
Prüfungsleistungen enthält. Ohne diese Studien- und Prüfungsleistungen können 
Module weder erfolgreich abgeschlossen noch Leistungspunkte vergeben wer-
den. 
 
 
(2) Die Masterarbeit stellt ein eigenes Modul dar. 
 
 
(3) Es wird unterschieden zwischen 

– Pflichtmodulen, die von allen Studierenden absolviert werden müssen 
und 

– Wahlpflichtmodulen, bei denen die Studierenden aus einem begrenzten 
Angebot von Modulen auswählen können. 
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(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle Teilleistungen innerhalb des 
Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) oder mit „bestanden” bewertet worden 
sein (= Modulteilnoten). 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungsleistungen werden Leis-
tungspunkte vergeben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt nach ECTS einem 
zeitlichen Arbeitsaufwand für den Studierenden von 30 Stunden, ein Leistungs-
punkt nach ACTS einem Arbeitsaufwand von 35,5 Stunden. 
 
 
(6) Auf Antrag des Studierenden wird eine Notenliste (Transcript of Records) 
ausgestellt. Darin werden alle Modul(-teil-)prüfungen zusammen mit den jeweili-
gen Leistungspunkten und den Noten bzw. dem Zusatz „bestanden“ bzw. „nicht 
bestanden” verzeichnet. 
 
 
 
§ 5 Prüfungsausschüsse 
 
(1) Bei jeder der drei in § 1 Abs. 1 genannten Universitäten wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet. Die Prüfungsausschüsse sind zuständig für die Organisation 
derjenigen Prüfungen, welche im Rahmen des an ihrer jeweiligen Universität 
durchgeführten Teils des Masterstudiengangs stattfinden, und die ihnen durch die 
jeweilige Prüfungsordnung bzw. entsprechende Bestimmungen der jeweiligen 
Universität zugewiesenen Aufgaben. 
 
 
(2) Der für den an der Universität Heidelberg durchgeführten Teil des Master-
studiengangs zuständige Prüfungsausschuss der Universität Heidelberg achtet 
darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er 
bestellt die Prüfer und Beisitzer. Er kann zu allen die Prüfungen betreffenden Fra-
gen angerufen werden.  
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(3) Der Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg besteht aus vier 
Hochschullehrern und zwei Vertretern der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der 
Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses werden durch den Erweiterten Fakultätsrat der Medizinischen Fa-
kultät Heidelberg auf jeweils drei Jahre bestellt; eine Wiederbestellung ist zuläs-
sig. Der Vorsitzende und die Stellvertretung müssen Hochschullehrer sein. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg kann die Bestellung 
der Prüfer und Beisitzer gemäß Abs. 2 Satz 2 auf den Vorsitzenden oder an ei-
nen an einem Institut oder der Fakultät Beauftragten übertragen. Der Vorsitzende 
führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet die Sitzungen vor, leitet 
sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. Der Prüfungsausschuss kann weitere 
Aufgaben des Prüfungsausschusses auf den Vorsitzenden oder an einen an ei-
nem Institut oder der Fakultät Beauftragten jederzeit widerruflich übertragen, so-
weit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen; der Prüfungsausschuss ist 
über die Erledigung der Aufgaben regelmäßig zu unterrichten. 
 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses an der Universität Heidelberg ha-
ben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die Prüfer und Beisitzer sowie die administrativen Mitar-
beiter an Prüfungsverfahren unterliegen der Amtsverschwiegenheit; sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
(6) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des Vorsitzen-
den sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit Begründung mitzuteilen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 6 Prüfer und Beisitzer 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer, Hochschul- und Privatdozenten sowie Akademische Mitarbeiter, de-
nen die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, befugt. Ausländische Prüfer 
müssen über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Prüfungsberechtigte 
können – ihr Einverständnis vorausgesetzt – bis zu zwei Jahre nach Verlassen 
der jeweiligen Universität zu Prüfenden bestellt werden. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer. 
 
 
(3) Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Masterprü-
fung oder eine mindestens gleichwertige Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Der zuständige Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Na-
men der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
 
§ 7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studien- 
 abschlüssen 
 
(1) Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Rahmen des Masterstudiengangs 
Social Protection an einer der drei beteiligten Universitäten erworben wurden, 
werden durch die jeweils anderen Universitäten als Leistungen für den Masterstu-
diengang Social Protection anerkannt. Im Übrigen werden Entscheidungen über 
die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüs-
sen jeweils durch denjenigen Prüfungsausschuss getroffen, an dessen Universi-
tät die Zeiten oder Leistungen, welche ersetzt werden sollen, zu erbringen sind.  
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(2) Der Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg bzw. ein gemäß § 5 
Abs. 4 Satz 3 Beauftragter erkennt Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studi-
enabschlüsse, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland o-
der in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, an, sofern hinsichtlich der erworbenen Kom-
petenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen be-
steht, die ersetzt werden.  
 
 
(3) Der Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg bzw. ein gemäß § 5 
Abs. 4 Satz 3 Beauftragter rechnet die Teilnahme an anerkannten Fernstudien-
einheiten wie das entsprechende Präsenzstudium auf die Studienzeit an. 
 
 
(4) Es obliegt dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über die 
durch den Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg anzuerkennende 
Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerkennungs-
verfahren durchführt. 
 
 
(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland 
mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzab-
kommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von Absatz 2 und § 29 
Abs. 2 S. 5 des Landeshochschulgesetzes begünstigen, gehen die Regelungen 
der Äquivalenzabkommen vor im Anerkennungsverfahren vor dem Prüfungsaus-
schuss an der Universität Heidelberg vor. 
 
 
(6) Im Anerkennungsverfahren vor dem Prüfungsausschuss an der Universität 
Heidelberg sollen Studien- und Prüfungsleistungen auf der Grundlage eines Leis-
tungspunktesystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter Leistun-
gen auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder anderer Hochschu-
len ermöglicht; Entsprechendes gilt für Berufsakademien, soweit Gleichwertigkeit 
gegeben ist. 
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(7) Werden im Anerkennungsverfahren vor dem Prüfungsausschuss an der 
Universität Heidelberg Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, so sind die 
Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und nach 
Maßgabe dieser Prüfungsordnung in die Berechnung der Fachnoten bzw. Ge-
samtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„bestanden” aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung als solcher im 
Transcript of Records ist möglich. 
 
 
(8) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
sind im Anerkennungsverfahren vor dem Prüfungsausschuss an der Universität 
Heidelberg auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn 

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 
Voraussetzungen erfüllt sind, 

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähig-
keiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und 

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung über-
prüft worden sind. 

Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
dürfen höchstens 50 % des Hochschulstudiums ersetzen. Die Masterarbeit 
und die mündliche Abschlussprüfung sind, unbeschadet der Regelung in 
Abs. 1 Satz 1, von der Anerkennung ausgeschlossen. Wenn für die Aner-
kennung bestimmter Kenntnisse und Fähigkeiten erforderliche einzelne 
Leistungen fehlen, kann der Prüfungsausschuss an der Universität Heidel-
berg eine Einstufungsprüfung vorsehen.  
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§ 8 Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung und Täuschung 
 
(1) Hinsichtlich Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung und Täuschung gel-
ten jeweils die Regelungen derjenige Universität, an welcher die betroffene Prü-
fung zu erbringen ist.  
 
 
(2) Eine an der Universität Heidelberg zu erbringende Prüfung wird mit „nicht 
ausreichend” (5,0) bzw. mit „nicht bestanden” bewertet, wenn der Prüfling einem 
Prüfungstermin ohne triftigen Grund fernbleibt oder wenn er nach Beginn der Prü-
fung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erbracht wird, es sei denn, der Prüfling hat 
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Absatz 1 geltend ge-
machten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss der Universität Heidelberg un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des 
Prüflings oder eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes ist ein 
ärztliches Attest vorzulegen; in Zweifelsfällen kann ein qualifiziertes ärztliches At-
test verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
 
(4) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die Anmel-
dung oder Ablegung von Prüfungen vom Prüfling zu vertreten ist, hat der Prü-
fungsausschuss der Universität Heidelberg die Schutzbestimmungen entspre-
chend dem Mutterschutzgesetz und den gesetzlichen Bestimmungen über die El-
ternzeit zu beachten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen. Entsprechen-
des gilt für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen so-
wie für Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 Abs. 3 
des Pflegezeitgesetzes. 
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(5) Versucht der Prüfling, das Ergebnis einer an der Universität Heidelberg zu 
erbringenden Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend” (5,0) 
bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. In besonders schweren Fällen kann der Prü-
fungsausschuss der Universität Heidelberg in Abstimmung mit dem Prüfungsaus-
schuss der für den Prüfling zuständigen asiatischen Universität den endgültigen 
Ausschluss von der Prüfung ohne Wiederholungsmöglichkeit aussprechen. Ein 
Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann vom Prü-
fungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung aus-
geschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend” (5,0) bzw. „nicht bestanden” bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss der Universität Heidelberg in Abstimmung mit 
dem Prüfungsausschuss der für den Prüfling zuständigen asiatischen Universität 
den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, dass 
Entscheidungen nach Abs. 4 durch den Prüfungsausschuss der Universität Hei-
delberg, solche nach Abs. 4 Satz 2 und Satz 4 im Benehmen mit dem Ausschuss 
der jeweiligen asiatischen Universität,  überprüft werden. Belastende Entschei-
dungen sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 9 Arten von studienbegleitenden Prüfungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen an der Universität Heidelberg können abge-
legt werden in Form von 

a) mündlichen Prüfungen, 

b) schriftlichen Prüfungen (gegebenenfalls in elektronischer Form). 
 

 
(2) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen 
länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in 
der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise 
zu erbringen, kann der Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg gestat-
ten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Weise zu erbringen. Ent-
sprechendes gilt für Studienleistungen. 
 
 
 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungen  
 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass die Zu-
sammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können. Ferner soll festge-
stellt werden, ob der Prüfling über ein dem Fachgebiet entsprechendes Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in den eingegrenzten Themenbereichen 
des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung abge-
legt werden. Die Dauer von Einzelprüfungen beträgt zwischen 30 und 45 Minu-
ten, von Gruppenprüfungen zwischen 45 und 60 Minuten, wobei auf jeden Prüf-
ling 10 bis 15 Minuten entfallen sollen. 
 
 
(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind ein einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss 
an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
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§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen  
 
(1) In den schriftlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass er in be-
grenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Fa-
ches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 
 
 
(2) Die Dauer von studienbegleitenden Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 
und 180 Minuten. Dabei können die Prüfungsleistungen in Teilen erfolgen. Mul-
tiple-choice-Fragen sind zulässig. 
 
 
(3) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel von dem Verantwortlichen der 
Lehrveranstaltung gestellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehr-
veranstaltung vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prü-
fungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch die 
in Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben 
den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, 
dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berück-
sichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei 
der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung 
der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswir-
ken. 
 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl der durchschnitt-
lich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % un-
terschreitet (Gleitklausel). 
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Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Bestehens-
grenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen wie folgt zu 
bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Diffe-
renz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
 Prozent:  Note   Note 

Deutschland Vietnam bzw. Indonesien 

≥ 50 – 55     4,0   D, Pass 

> 55 – 60    3,7   D, Pass 
> 60 – 65     3,3   C, Satisfactory 
> 65 – 70     3,0   C+, Satisfactory 
> 70 – 75     2,7   B, Fair 
> 75 – 80     2,3   B, Fair 
> 80 – 85    2,0   B+, Good 
> 85 – 90     1,7   A, Good 
> 90 – 95     1,3   A+, Excellent 
> 95 – 100   1,0   A+, Excellent 

 
 
(4) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit, eines 
Essays, einer Rezension oder einer anderen schriftlichen Ausarbeitung erbracht 
wird, hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er diese selbständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
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(5) Zur Überprüfung auf Plagiate können von den Prüfern geeignete technische 
Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagiats bzw. im Ver-
dachtsfall kann sich der Prüfer durch den zuständigen Prüfungsausschuss oder 
von einem gemäß § 5 Abs. 4 Satz 3 Beauftragten beraten lassen. Im Fall eines 
nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet; § 8 Abs. 4 gilt entsprechend. Vor einer 
Entscheidung ist dem Prüfling Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
 
 
(6) Die Dauer des Bewertungsverfahrens von schriftlichen Prüfungen soll in der 
Regel sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
 
 
§ 12 Bewertung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Die Noten für Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festge-
setzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

Note 
Deutschland 

Note Vietnam 
bzw. Indonesien 

  

1 = sehr gut A = eine hervorragende Leistung 

2 = gut B = eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt;  

3 = befriedigend C = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht;  

4 = ausreichend D = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt;  

5 = nicht ausreichend failed = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischen-
werte durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet 
werden; die Note 0,7 und Werte zwischen 4,0 und 5,0 sind ausgeschlossen. 
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(2) Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote mit einer 
Gewichtung entsprechend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. Ist in einem 
Modul eine Modulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulab-
schlussprüfung die Note für dieses Modul.  
 
 
(3) Die Modulnoten und die Gesamtnote der Masterprüfung lauten: 
 
        Note    Note 
        Deutschland Vietnam 

bzw. Indone-
sien 

bei einem Durchschnitt bis 1,5:  sehr gut   A 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5: gut    B 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5: befriedigend  C 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0: ausreichend  D 

 
 
(4) Bei Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 20 Abs. 2 berechnet. 
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(5) Zusätzlich zu der Note nach Abs. 1 bzw. Abs. 3 ist der Notenwert in Pro-
zentpunkten sowie als relative Note (A bis E) nachfolgenden Skalen zu ermitteln: 

(1) Prozentpunkte 

Note 
Deutschland 

Note Vietman 
bzw. Indonesien 

Wert Prozentpunkte  

sehr gut  A+ 1,0  93 bis100 

sehr gut A+ 1,3  90 bis 92 

gut A 1,7  87 bis 89 

gut B 2,0  83 bis 86 

gut B 2,3  80 bis 82 

befriedigend B 2,7  77 bis 79 

befriedigend C+ 3,0  73 bis 76 

befriedigend C 3,3  70 bis 72 

ausreichend D 3,7  67 bis 69 

ausreichend D 4,0  60 bis 66 

nicht ausreichend failed 5,0 00 bis 59 
 

(2) relative Note 
 

Note für  

A die besten 10 % 

B die nächsten 25 % 

C die nächsten 30 % 

D die nächsten 25 % 

E die nächsten 10 % 
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§ 13 Wiederholung von Prüfungen, Fristen, Verlust des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, kön-
nen einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefäl-
len zulässig. Die Entscheidung hierüber trifft der jeweilig zuständige Prüfungsaus-
schuss.  
 
 
(2) Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen. 
 
 
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht möglich. 
 
 
(4) Nicht bestandene Prüfungen müssen in der Regel spätestens im folgenden 
Semester wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungsan-
spruch, es sei denn, der Prüfling hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 
 
 
(5) Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder gilt als endgültig nicht 
bestanden, so führt dies zum Verlust des Prüfungsanspruchs. Über das endgül-
tige Nichtbestehen sowie den damit verbundenen Verlust des Prüfungsanspruchs 
erteilt der für das betroffene Pflichtmodul zuständige Prüfungsausschuss hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. 
 
 
(6) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt als endgültig nicht 
bestanden, so erteilt der für die Masterprüfung zuständige Prüfungsausschuss in 
Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. 
Bei endgültigem Nichtbestehen der Masterprüfung wird auf Antrag des Studieren-
den und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulati-
onsbescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prü-
fungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung endgültig 
nicht bestanden ist. 
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Abschnitt II: Masterprüfung 
 
 
 
§ 14 Umfang und Art der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anhang 1 aufgeführten Modulen 
und Lehrveranstaltungen, 

2. der Masterarbeit und 

3. der mündlichen Abschlussprüfung. 
 
 
(2) Die Prüfungen nach Absatz 1 Nr. 1 werden im Rahmen der jeweiligen Lehr-
veranstaltung bzw. des jeweiligen Moduls abgelegt und erfolgen in der Regel 
schriftlich und/oder mündlich. Die Form der Leistungserbringung wird vom Leiter 
der Lehrveranstaltung bzw. den Leitern der dem Modul zugehörigen Lehrveran-
staltungen bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt 
gegeben. § 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§ 15 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen fach-
gebundenen Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder von 
der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
besitzt, 

2. an einer der in § 1 Abs. 1 genannten Universitäten im Masterstudien-
gang Social Protection eingeschrieben ist und 

3. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Social Protection oder 
einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
nicht verloren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit ist neben den in Abs. 1 genannten 
auch die erfolgreiche Teilnahme an den in Anhang 1 aufgeführten Lehrveranstal-
tungen bzw. Modulen Voraussetzung. 
 
 
(3) Für die Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung ist eine mit mindes-
tens „ausreichend” bewertete Masterarbeit Voraussetzung. 
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§ 16 Zulassungsvoraussetzungen- und verfahren zur Masterarbeit 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist schriftlich an den für die Mas-
terprüfung zuständigen Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antragsformular sind 
beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 14 Abs. 1 und Abs. 2 ge-
nannten Zulassungsvoraussetzungen, 

2. Nachweise über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen im Umfang 
von jeweils 30 Leistungspunkten nach ECTS bzw. 21 Leistungspunkten 
nach ACTS aus den Studienabschnitten Foundational Studies und Ad-
vanced Studies sowie von mindestens 21 Leistungspunkten nach ECTS 
bzw. 14 Leistungspunkten nach ACTS aus dem Studienabschnitt Spe-
cialized Studies, somit insgesamt mindestens 81 Leistungspunkte nach 
ECTS bzw. 56 Leistungspunkten nach ACTS, und 

3. eine Erklärung darüber, ob der Prüfling im Masterstudiengang Social 
Protection oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung nicht bestanden hat oder 
sich in einem solchen Studiengang in einem Prüfungsverfahren befindet. 

 
 
(2) Liegen zum Zeitpunkt der Zulassung zur Masterarbeit noch nicht alle stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 vor, so sind diese 
spätestens bis zur nächsten Prüfungsmöglichkeit beim für die Masterprüfung zu-
ständigen Prüfungsausschuss nachzureichen. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der zuständige Prüfungsausschuss die Frist zur Nachreichung verlängern. 

 
 

(3) Kann der Prüfling die erforderlichen Nachweise nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise erbringen, so kann der zuständige Prüfungsausschuss gestatten, die 
Nachweise auf eine andere Art zu führen. 

 
 

(4) Aufgrund des Antrages entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss in 
Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss der Universität Heidelberg über die Zu-
lassung zur Masterarbeit. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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(5) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. 1 und Abs. 2 sowie gemäß Abs. 
1 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 3 unvollständig sind und 
trotz Aufforderung nicht vervollständigt wurden oder 

3. der Prüfling die Masterprüfung im Masterstudiengang Social Protection 
oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren 
hat oder  

4. der Prüfling sich in einem laufenden Prüfungsverfahren Masterprüfung 
im Masterstudiengang Social Protection oder einem verwandten Studi-
engang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt befindet. 

 
 
 
§ 17 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb ei-
ner vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet der sozialen Sicherung selb-
ständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. In der Regel soll die Ar-
beit auf Daten und Erkenntnissen aufbauen, welche im Rahmen der mindestens 
zweimonatigen Forschungsphase erworben wurden. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten gemäß § 6 Abs. 1 
ausgegeben und betreut werden. Der zuständige Prüfungsausschuss kann au-
ßerdem in Fällen, in denen dies aus inhaltlich-fachlichen Gründen angezeigt er-
scheint, einen Mitbetreuer bestellen, der an der Universität Heidelberg prüfungs-
berechtigt sein muss. 
 
 
(3) Der Prüfling muss spätestens acht Wochen nach Erbringen der letzten stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 die Masterarbeit begin-
nen oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit beim zuständi-
gen Prüfungsausschuss stellen. Bei Versäumen der genannten Frist wird die 
Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bzw. „failed” (5,0) bewertet, es sei denn, der 
Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
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(4) Das Thema der Masterarbeit wird im Benehmen mit dem Prüfling durch den 
ersten Prüfer der Arbeit festgelegt. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, für 
das Thema Vorschläge zu machen, ein Rechtsanspruch wird dadurch nicht be-
gründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den Vorsitzenden des zuständi-
gen Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 
 
 
(5) Die Bearbeitungszeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der 
Masterarbeit beträgt höchstens sieben Monate. In Ausnahmefällen kann die Frist 
durch den zuständigen Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem ersten Prüfer 
um bis zu zwei Monate verlängert werden. Wird die Arbeit nicht fristgerecht abge-
geben, so wird sie mit "nicht ausreichend" bzw. „failed” (5,0) bewertet, es sei 
denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(6) Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begrenzen, dass 
die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden. Mit der Ausgabe des neuen Themas beginnt die Bearbeitungszeit von 
neuem. 
 
 
(7) Die Masterarbeit ist in englischer Sprache abzufassen. 
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§ 18 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie in elektronischer 
Form fristgemäß beim zuständigen Prüfungsausschuss einzureichen, der Abga-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Die Arbeit muss eine Zusammenfassung 
enthalten. 

 
 

(2) Bei Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass 
er die Arbeit selbständig angefertigt, nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt und 
alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken einschließlich 
elektronischen Medien entnommen sind, durch Angabe der Quelle als Entleh-
nung kenntlich gemacht hat. In gleicher Weise hat der Prüfling zu versichern, 
dass er die Arbeit oder Teile davon weder in der vorgelegten noch in anderer 
Fassung bereits an einer anderen Universität vorgelegt hat. 
 
 
(3) Zur Überprüfung auf Plagiate können von den Prüfern geeignete technische 
Verfahren angewendet werden. § 11 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern gemäß § 6 Abs. 1 bewertet, von de-
nen einer habilitiert sein muss. Die Dauer des Bewertungsverfahrens soll vier Wo-
chen nicht überschreiten. 
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungen beider 
Prüfer, § 12 gilt entsprechend. Lautet eine der beiden Noten auf „nicht ausrei-
chend” (5,0) und/oder weichen die Bewertungen beider Prüfer um mehr als einer 
Note voneinander ab, so bestellt der zuständige Prüfungsausschuss einen dritten 
Prüfer. Als Note gilt in diesem Fall das arithmetische Mittel der beiden besseren 
Bewertungen. Die Arbeit ist bestanden, wenn zwei Prüfer sie mit mindestens 
„ausreichend” (4,0) bewertet haben.  
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(6) Eine mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertete Masterarbeit kann, sofern der 
Prüfungsausschuss dies nicht aufgrund von Abs. 3 in Verbindung mit § 11 Abs. 5 
und § 8 Abs. 4 ausgeschlossen hat, einmal mit einem neuen Thema wiederholt 
werden. Der Antrag auf Wiederholung ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Bekanntgabe des Nichtbestehens an den zuständigen Prüfungsausschuss 
zu richten. Die neue Arbeit muss spätestens vier Wochen nach Bewilligung des 
Antrags begonnen werden. Bei Versäumen der vorgenannten Fristen wird die 
Masterarbeit mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, und die Masterprüfung gilt 
als endgültig nicht bestanden, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten. Eine Rückgabe des Themas ist nur innerhalb der in § 16 
Abs. 6 Satz 2 genannten Frist und nur dann zulässig, wenn der Prüfling von die-
ser Möglichkeit bei der Anfertigung der ersten Arbeit keinen Gebrauch gemacht 
hat. 
 
 
(7) Der erste Prüfer kann die Arbeit zur Nachbesserung zurückgeben, wenn sie 
aus seiner Sicht den Anforderungen einer ausreichenden Arbeit nicht entspricht, 
aber verbesserungsfähig erscheint. Erfolgt die Nachbesserung nicht innerhalb 
von vier Wochen seit der Rückgabe, so ist die Arbeit in der eingereichten Form zu 
bewerten. In Ausnahmefällen kann der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag 
des Prüflings die Frist für die Nachbesserung auf höchstens zwölf Wochen ver-
längern. 
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§ 19 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung ist eine 
mit mindestens „ausreichend” bzw. „D / pass” benotete Masterarbeit. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling 
über ein breites Grundlagenwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenz-
ten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor drei Prüfern abgelegt. Zwei der 
Prüfer werden durch den für die Masterprüfung zuständigen Prüfungsausschuss 
bestellt, der dritte durch den Prüfungsausschuss der Universität Heidelberg. Der 
Prüfling kann einen Prüfer vorschlagen, ein Rechtsanspruch wird dadurch jedoch 
nicht begründet. Der für die Masterprüfung zuständige Prüfungsausschuss sorgt 
dafür, dass die Namen aller drei Prüfer dem Prüfling rechtzeitig bekannt gegeben 
werden. 
 
 
(4) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens acht Wochen nach Ab-
gabe der Masterarbeit abgelegt werden. Bei Versäumen dieser Fristen gilt die 
mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei 
denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten.  
 
 
(5) Gegenstand der mündlichen Prüfung sind Inhalte aller absolvierten Module 
und das Themengebiet der schriftlichen Abschlussarbeit.  
 
 
(6) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 30 Minuten. Prü-
fungssprache ist Englisch.  
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(7) Für die Bewertung der Prüfungsleistung gilt § 12 entsprechend. Die Prüfung 
ist bestanden, wenn die Leistung von allen drei Prüfern jeweils mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wird. Weichen die Bewertungen voneinander ab, so 
gilt das arithmetischen Mittel der Bewertungen als Note. 
 
 
(8) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss 
an die Prüfung bekannt zu geben. 
 
 
 
§ 20 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß 
§ 13 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. „bestanden” bewertet 
worden sind. 
 
 
(2) Die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung erfolgt aufgrund der 
Ergebnisse der Leistungsnachweise für die erfolgreiche Teilnahme an den Modu-
len sowie der Noten der Masterarbeit und der mündlichen Abschlussprüfung mit 
folgender Gewichtung: 

Modulnoten Foundational Studies: 25 % 

Modulnoten Advanced Studies: 25 % 

Modulnoten Specialized Studies: 25 % 

Note der Masterarbeit:  15 % 

Note der mündlichen Abschlussprüfung: 10 % 
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(3) Die nach Abs. 1 ermittelte Gesamtnote wird als Note im Sinne von § 12 
Abs. 3 sowie zusätzlich in Form von Prozentpunkten und relativer Note gemäß 
§ 12 Abs. 5 angegeben.  
 
 
(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung „sehr gut (1,0)”, so wird das Prä-
dikat „mit Auszeichnung” verliehen. 
 
 
 
§ 21 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird in der Regel innerhalb von acht 
Wochen nach Vorliegen aller Bewertungen der Master- sowie sämtlicher studien-
begleitender Prüfungen ein zweisprachig in Deutsch und Englisch gefasstes 
Zeugnis ausgestellt, welches die Bezeichnung der einzelnen Module mit den in 
ihnen erzielten Noten sowie zugeordnete Credit Points (Leistungspunkte), das 
Thema und die Note der Masterarbeit sowie die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis 
trägt das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und ist 
von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält, insbesondere über die Bezeichnung der einzelnen Module mit 
den in ihnen erzielten Leistungspunkten sowie Prozentpunkten und relativen No-
ten und den insgesamt erreichten Leistungspunkten. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Science in Social 
Protection beurkundet. Die Urkunde wird durch den Dekan der Medizinischen Fa-
kultät Heidelberg und dem Leiter des Studienganges an der Universität Heidel-
berg unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität Heidelberg versehen. 
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(4) Gemeinsam mit dem Zeugnis und der Masterurkunde der Universität Hei-
delberg werden ein in Englisch gefasstes Zeugnis sowie eine ebenfalls in Eng-
lisch gefasste Masterurkunde von der National Economics University, Hanoi bzw. 
der Universitas Indonesia, Jakarta ausgestellt. 
 
 
(5) Aus den vietnamesischen bzw. indonesischen und deutschen Urkunden 
muss deutlich hervorgehen, dass es sich um einen Doppelabschluss (double 
degree) handelt. Dazu muss auf jeder Urkunde der durch die jeweils andere Uni-
versität verliehene akademische Grad vermerkt werden. 
 
 
(6) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt als endgültig nicht 
bestanden, so erteilt der für die Masterprüfung zuständige Prüfungsausschuss in 
Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss an der Universität Heidelberg hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen 
ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Ex-
matrikulationsbescheinigung wird eine Bescheinigung ausgestellt, welche die er-
brachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung noch 
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Masterprü-
fung nicht bestanden ist. 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
 
 
§ 22 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der für die betroffene Prü-
fung zuständige Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend be-
richtigen oder die Prüfung für ganz oder teilweise nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der für die betroffene Prüfung zuständige Prüfungsaus-
schuss. 
 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erstellen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
nicht bestanden erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 
ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnis-
ses nicht mehr möglich. 
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§ 23 Einsicht in Prüfungsunterlagen, Aufbewahrung von Prüfungsunter- 
lagen 

 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf schriftlichen 
Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines 
Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stellen. Der jeweils zuständige 
Prüfungsausschuss bestimmt Zeitpunkt und Ort der Einsichtnahme.  
 
 
(2) Prüfungsunterlagen werden an der für die jeweilige Prüfung zuständigen 
Universität aufbewahrt. 
 
 
 
§ 24 Inkrafttreten 
 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am ersten Tag des auf die Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 18.06.2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anhang 1: Modul- und Zeitplan für den Masterstudiengang Social Protection 
 
I. Overview 
The Master Program in Social Protection has a modular format in three semes-
ters (18 months): 

1. Semester (30 ECTS = 900 Stunden SIT): Basic modules (foundational studies) 
either at the University of Indonesia or NEU in Vietnam incl. additional online course 
either in financing pension systems or financing health systems; 

2. Semester (30 ECTS = 900 Stunden SIT): Advanced modules in Germany / Eu-
rope – Heidelberg University, Greifswald University, Maastricht School of Govern-
ance, one of the various internship places at institution in social protection in Ger-
many / EU / Vietnam, Indonesia, Philippines, Cambodia, or Thailand; 

3. Semester (30 ECTS = 900 Stunden SIT): Specialization modules either at the 
University of Indonesia or NEU in Vietnam, incl. Master’s thesis. 
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II. Modules 
 
ECTS = European Credit Transfer System 
ACTS = Asian Credit Transfer System 

Modules ECTS ACTS 
A) Foundational Studies  30 21 

Module A1: Applied Statistics 5 3,5 
Module A2: Financial Management & Accounting 5 3,5 
Module A3: Economics 5 3,5 
Module A4: Philosophy in Social Protection 5 3,5 
Module A5: Research Methods 5 3,5 
Module A6 E-learning (elective)  
      Module A6.1: Pension Systems Financing  
      Module A6.2: Health Systems Financing 

5 3,5 

B) Advanced Studies 30 21 
Module B1: Social Protection Economics and Modelling 6 4,2 
Module B2: Governance of Social Protection 6 4,2 
Module B3: Monitoring & Evaluation (M&E) of Social Protection Systems 6 4,2 
Module B4: Start of the research phase during the internships with thesis 

 topic definition 
6 4,2 

Module B5: Research phase with submission of the topic and thesis design 6 4,2 
C) Specialization 30 21 

Module C1–C3: Specialization Modules (elective) 
Note: For each module, 4 of the offered sub-modules must be completed. 

20 14 

Module C1: Social Assistance (SA) Systems  
C1.1: Economic Growth and Social Inclusion 
C1.2: Social Assistance Targeting and Mechanisms 
C1.3: Social Assistance Interventions and Characteristics 
C1.4: Benefit Level of Social Assistance Program 
C1.5: Financing and Management of Socal Assistance Systems 

 
5 
5 
5   (4x5) = 20 
5 
5 

 
 
 
14 

Module C2: Pensions and other Social Insurance Systems  
C2.1: Socio-economic & demographic contexts of the pension/insurance systems 
C2.2: Pension Economics 
C2.3: Structural and Financial Perspectives of Pension Schemes 
C2.4: Actuarial Projections of a Pension System 
C2.5: Other Insurance Schemes 

 
5 
 
5 
5   (4x5) = 20 
5 
5 

 
 
14 

Module C3: Health Protection Systems 
C3.1: Universal Health Coverage 
C3.2: Managing Social Health Insurance 
C3.3: Supply side health care 
C3.4: Strategic Purchasing 
C3.5: Economic Evaluation in Health Care 

 
5 
5 
5   (4x5) = 20 
5 
5 

 
 
 
14 

Module G Research phase completion and thesis writing 10 7 
Total  90 63 
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III. Time schedule and credits 
 
ECTS = European Credit Transfer System 
ACTS = Asian Credit Transfer System 

Week Content  Semester /  
location 

 Thesis defence / Exam  
63- 70 Module G Research phase completion and  thesis writing  

      (10 ECTS / 7 ACTS) 
 

49-62 Module C3: Health Protection Systems  
C3.1: Universal Health Coverage 
C3.2: Managing Social Health Insurance 
C3.3: Supply side health care 
C3.4: Strategic Purchasing 
C3.5: Economic Evaluation in Health Care 

Module C1–C3: 
Specialization 
Modules (elective) 
Note: Each student 
can select one of 
the three modules 
and for each mod-
ule, 4 of the offered 
sub-modules must 
be completed. 

Module C2: Pensions and other Social Insurance Systems  
C2.1: Socio-economic & demographic contexts of the pension/insurance 

  systems 
C2.2: Pension Economics 
C2.3: Structural and Financial Perspectives of Pension Schemes 
C2.4: Actuarial Projections of a Pension System 
C2.5: Other Insurance Schemes 
Module C1: Social Assistance (SA) Systems  
C1.1: Economic Growth and Social Inclusion 
C1.2: Social Assistance Targeting and Mechanisms 
C1.3: Social Assistance Interventions and Characteristics 
C1.4: Benefit Level of Social Assistance Program 
C1.5: Financing and Management of Socal Assistance Systems 

45-48 Module B5: Research phase with submission of the topic and thesis 
design (6 ECTS/4,2 ACTS) 

Asia 

42-44 Transfer to Asia (1  
38-41 Module B4: Start of the research phase during the Internships with 

thesis topic definition (6 ECTS/4,2 ACTS) 
Internship places 

24-37 Module B1: Social 
Protection Economics 
and Modelling  
(6 ECTS / 4,2 ACTS) 

Module B2: Govern-
ance of Social Protec-
tion 
(6 ECTS / 4,2 ACTS) 

Module B3: Monitoring & 
Evaluation (M&E) of Social 
Protection Systems 
(6 ECTS / 4,2 ACTS) 

B) Advanced Stu-
dies (Heidelberg) 

23 Introduction Germany Intro Germany 
(Heidelberg) 

21-22 Transfer to Germany  (2 weeks)  
17-20 Module A6 E-learning (elective) (5 ECTS / 3,5 ACTS) 

  – Module A6.1: Pension Systems Financing  
  – Module A6.2: Health Systems Financing  

Online (Asia) 

2-16 Module A1: 
Applied Sta-
tistics  
(5 ECTS / 
3,5 ACTS) 

Module A2: Fi-
nancial Man-
agement & Ac-
counting (5 
ECTS / 3,5 
ACTS) 

Module A3: 
Economics  
(5 ECTS / 3,5 
ACTS) 

Module A4: 
Philosophy 
in Social 
Protection (5 
ECTS / 3,5 
ACTS) 

Module A5: 
Research 
Methods  
(5 ECTS / 
3,5 ACTS) 

A) Foundational 
Studies (Asia) 

1 Introduction Asia  Intro Asia (Asia) 
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Social Protection 
 
vom 18. Juni 2018 
 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2, 60 Abs. 2 Nr. 2 und 31 Abs. 2 in Verbindung mit 59 
Abs. 2 Satz des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landes-
hochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Än-
derung des Landeshochschulgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 9. Mai 
2017 (GBl. vom 16. Mai 2017, S. 245 ff), hat der Senat der Universität Heidelberg 
am 6. Februar 2018 die nachstehende Zulassungsordnung der Universität Heidel-
berg für den Masterstudiengang Social Protection beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 18. Juni 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
Die Universität Heidelberg hat beschlossen, den weiterbildenden Double-Degree-
Masterstudiengang Social Protection an der Medizinischen Fakultät Heidelberg 
gemeinsam mit der National Economics University, Faculty of Insurance, Institute 
of Public Policy and Management (IPPM), Hanoi, Vietnam sowie der Universitas 
Indonesia, School of Strategic and Global Studies, Jakarta, Indonesien einzurich-
ten. Hierzu wird die folgende Zulassungsordnung erlassen. 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies 
gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen 
und Titeln. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Im Masterstudiengang Social Protection vergibt die Universität Heidelberg ihre 
durch Fakultätsbeschluss festgesetzten Studienplätze nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen. 
 
 
 
§ 2 Frist und Form des Antrags 
 
(1) Die Zulassung erfolgt jeweils zum 1. September eines Jahres. Der Antrag 
auf Zulassung muss bis zum 30. April des jeweiligen Jahres beim Institut für 
Public Health, Im Neuenheimer Feld 130.3, 69120 Heidelberg schriftlich auf dem 
dafür vorgesehenen und in englischer Sprache auszufüllenden Formular einge-
gangen sein. Abweichend von Satz 2 müssen Anträge auf Zulassung zum Winter-
semester 2018/2019 bis zum 30. Juni 2018 eingegangen sein. 
 
 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen, ggf. in englischer Ausfertigung oder 
in amtlich beglaubigter Übersetzung auf Deutsch oder Englisch, beizufügen: 

a) Nachweise über das Vorliegen der in §§ 3 und 4 genannten Vorausset-
zungen, 

b) ein Lebenslauf in englischer Sprache sowie 

c) eine Erklärung darüber, ob der Studienbewerber an einer in- oder aus-
ländischen Hochschule im Masterstudiengang Social Protection oder in 
einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
den Prüfungsanspruch verloren hat oder sich in einem laufenden Prü-
fungsverfahren in einem solchen Studiengang befindet. 
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§ 3 Zugangsvoraussetzungen  
 
(1) Zugangsvoraussetzungen sind: 

a) der Nachweis eines mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenen 
Medizinstudiums (Human- oder Zahnmedizin) oder anderen Hochschul-
studiums im, ggf. äquivalenten, Umfang von mindestens 210 ECTS, 

b) der Nachweis von mindestens einem Jahr Berufserfahrung sowie 

c) der Nachweis von Kenntnissen der englischen Sprache auf Niveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen (GER), welche durch das Zertifikat eines der folgenden Sprach-
tests nachgewiesen werden müssen: 

– Cambridge Certificate in Advanced English,  

– IELTS mit einem Ergebnis von mindestens 7.0, 

– TOEFL iBT mit einem Ergebnis von mindestens 95 Punkten, 

– TOEFL PBT mit einem Ergebnis von mindestens 587 Punkten, 

– TOEFL CBT mit einem Ergebnis von mindestens 240 Punkten. 

Für Bewerber, deren Muttersprache Englisch ist oder die vorangegan-
gene Studien weitgehend in einem englischsprachigen Land absolviert 
haben, ist der entsprechende Nachweis ausreichend.  

 
 
(2) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) gehört. 
 
 
(3) Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass die der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vor-
zulegen sind. 
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§ 4 Auswahl unter den Bewerbern 
 
(1) Übersteigt die Zahl der nach § 3 qualifizierten Bewerber die Gesamtzahl 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze, so wird eine Auswahl nachfolgenden 
Kriterien getroffen sowie eine Rangliste erstellt: 

1. Art, Ausrichtung und Gesamtnote der Abschlussprüfung, die nach § 3 
Zugangsvoraussetzung ist;  

2. eine besondere fachliche Eignung, nachgewiesen durch studiengangs-
spezifische Studien- und Prüfungsleistungen oder durch eine studien-
gangsspezifische Berufsausbildung, praktische Tätigkeit oder sonstige 
Leistungen, die über die Eignung für den gewählten Studiengang beson-
deren Aufschluss geben können; 

3. eine Empfehlung der National Economics University, Hanoi, bzw. der 
Universitas Indonesia, Jakarta. 

 
 
(2) Die Bewertung der Kriterien gemäß Abs. 1 nimmt der Zulassungsausschuss 
anhand eines von ihm vorab erstellten Bewertungsmaßstabs vor. Bei Ranggleich-
heit gilt § 20 Absatz 3 der Hochschulvergabeverordnung. 
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§ 5 Zulassungsverfahren 
 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Rektor aufgrund der Empfehlung des 
Zulassungsausschusses, welcher eine Rangliste gemäß § 4 zugrunde liegt. 

 
 

(2) Der Antrag ist zurückzuweisen, wenn 

a) die in § 2 bis 4 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind und/oder  

b) der Bewerber den Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Social Pro-
tection oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen glei-
chen Inhalt verloren hat oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren 
in einem solchen Studiengang befindet. 

 
 
(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden 
Bestimmungen der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Hei-
delberg unberührt. 
 
 
 
§ 6 Gebühren 
 
(1) Der weiterbildende Masterstudiengang Social Protection ist gebührenpflich-
tig. Einzelheiten sind in der entsprechenden Gebührenordnung geregelt. 
 
 
(2) Die Immatrikulation an der Universität Heidelberg in den Masterstudiengang 
Social Protection setzt die Entrichtung der Studiengebühren gemäß der entspre-
chenden Gebührenordnung voraus. 
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§ 7 Zulassungsausschuss  
 
(1) Zur Durchführung des Auswahlverfahrens und zur Vorbereitung der Zulas-
sungsentscheidung bilden die drei beteiligten Universitäten einen gemeinsamen 
Zulassungsausschuss. Dieser besteht aus dem Leiter des Studiengangs an der 
Universität Heidelberg sowie jeweils einem Vertreter der National Economics Uni-
versity, Hanoi und der Universitas Indonesia, Jakarta. Die Mitglieder nach Satz 2 
müssen Hochschullehrer sein. Ihre Amtszeit beträgt drei Jahre. Wiederbestellung 
ist möglich. 
 
 
(2) Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, welcher der Pro-
fessorenschaft bzw. deren Äquivalent angehören muss. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Zulassungsordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Rektors in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 18.06.2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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